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arteiensponsoring im Steuerrecht - Lassen sich die
zugsgrenzen zu $ 10b Abs. 2 EStG umgehen?

Einlei tung

wenn Wahlkämpfe in Deutschlald längst nicht die finan-
ielle Dimension erreichen wie in den USAr, dürfte die Ankün

ng vorgezogener Neuwahlen die meisten Parteien mit nur
gefüllter Wahlkampfkasse überrascht haben. Dies zwingt zu

lverstärktem Fundraising. Auf der Suche nach zusätzlichen Fi
lanzquellen haben die Parteien schon seit längerem auch das
Sponsoring entdeckt. Dessen Charme könnte darin l iegen, dem
Spender unbeschränkt abzugsfähige Betriebsausgaben zu vermit-
rcln b€i gleichzeitiger Steuerfreiheit bei der Partei. Lässt sich al-
so die Finanzierung von Parteien als ,,Sponsoring" unter Umge-

.hung der engen gesetzlichen Höchstgrenzen für Parteispenden

$S 10b Abs. 2, 34g EStG) auf elegante Weise neu organisieren?
Diese Frage birgt sowohl steuersystematischen als auch verfas-
sungsrechtlichen Sprengstoff. Ztm einen ist die Kategorie des
Sponsoring trotz zahlreicher Klärungsversuche2 nach wie vor
wenig trennscharf, zum anderen besteht die Gefahr, dass durch
bloße Umetikettierung die Wertungen des BVerfG zur Parteien-
finanzierung' unterlaufen werden.

; Ahnliche Probleme der Abgrenzung zwischen Betriebseinnahme
und Spende wirft das Parteiensponsoring im Hinblick auf das par-

jteienrechtliche Transparenzgebot auf. $ 23 Abs. 1 PartG statuiert
die Pflichtzur öffentlichen Rechnungslegungüber Einnahmen und
Ausgaben unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger

'.Buchführung ($ 24 Abs. 1 SaIz 2 PartG). Als Betriebseinnahme
würde die Zuwendung zwar in der Rechnungslegung verbucht
wetden, aber ohne nähere Erläuterung. Für Spenden sind dagegen
spezielle Ausweispflichten angeordnet (S 24 Abs. B PartG). Spen

..den, die 10 000 € übersteigen, sind im Rechenschaftsbericht unter
,,Angabe des Namens des Spenders offen zu legen, Spenden über
50 000 € dem Bundestagspräsidenten unverzüglich anzuzeigen
[S 25 Abs. 3 PartG). Diesen Pflichten dürfen Parteien sich nicht
entziehen, indem sie Spenden als Betriebseinnahmen kaschieren.
Sensibilisiert durch die jüngsten Spendenaffären dürften Maßstä-
be einer sauberen Abgrenzung zwischen Spende und Betriebsein-
nahme in Fäl1en sog. Parteiensponsorings auch im Eigeninteresse
der Parteien liegen. Dies müssen aber am Offenlegungszweck des
?arteienrechts orientierte eigene Maßstäbe4 sein. Paralielen zur
steuerrechtlichen Abgrenzung zwischen Spende und Betriebsaus-
,8abe,/-einnahme sind möglich, aber im Hinblick auf die unter-

; schiedliche Teleologie der Regelungen nicht zwingend.
rlm Folgenden werden ausgehend von den allgemeinen Grundsät-
zen der steuerlichen Behandlung des Sponsoring sowie der steu-
:erlichen Abzugsftihigkeit der Parteienspenden Maßstäbe für die
';steuerrechtlichen Beurteilung des Parteiensponsoring entwickelt
und anhand typischer Fallgestaltungen erprobt.

l l .  Al lge-eine Grundsätze der steuerrecht l ichen
andlung von Sponsoring

il. Begriffsbestimmung
i'Der Sponsoring-Erlass definiert Sponsoring als ,,Gewährung von
i(reld oder geldwerten Vorteilen durch Unternehmen zur För
: derung von Personen, Gruppen und./oder Organisationen in
sFortl ichen, kulturellen, kirchlichen, wissenschaftl ichen, sozia-

ökologischen oder ähnlich bedeutsamen gesellschaftspolit i-
schen Bereichen, mit der regelmäßig auch eigene unterneh

;hensbezogen e Ziele der Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit ver
4{-,' l r " &  - , . - - J - - s .
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Dr. Johonno Hey, Dtjsse/dorf

2. Steuerl iche Zielsetzung

Steuerlich wird das Sponsoring dadurch interessant, dass es bes-
sere Abzugsmöglichkeiten bietet als die Spende. Die Unterschie-
de l iegen insbes. darin, dass
- die Höchstgrenzen des Spendenrechts (Sonderausgabenabzug gem.

S I 0b Abs. I Satz I , 2 ESIG begrenzt auf 5% bzw. I 0% des Gesamt-
betrags der Einkünfte; zu den Besonderheiten von Parteispenden
s .  u n l e n  I I I .  l . )  n i c h t  g e l t e n ;

- kein qualifizierter gemeinnütziger Spendenempfdnger erforderlich
ist,  d. h. auch natürl iche Personen gesponsort werden können;

- es keiner Spendenbescheinigung bedarf.

Optimal ist aus steuerlicher Sicht eine Gestaltung, bei der die

Zuwendung beim Sponsor als Betriebsausgabe abgezogen wer-
den kann und beim Gesponsorten im steuerbefreiten,/nichtsteu-
erbaren Idealbereich alftil1t.

Darüber hinaus hat Sponsoring den für die Einwerbung
der Mittel entscheidenden Vorteil, dass Betriebsausgaben
für Werbemaßnahmen in die Kompetenz der Vorstands-
und Geschäftsführungsmitglieder fallen und aus dem all-
gemeinen Werbeetat bestritten werden, während das per-
sönliche Spendenvolumen einzelner Vorstandsmitglieder
meist gering ist und z. T. davon abhängt, dass auch privat
gespendet wird6.

3.  Einordnung beim Sponsor

Zur Beurteilung der steuerlichen Abzugsfähigkeit beim Sponsor
ist zu unterscheiden zwischen
* unbeschränkt abziehbaren Betriebsausgaben ($ 4 Abs. 4 EStG),
- beschränkt abziehbaren Spenden (S 10b ESIG),
- nicht abziehbaren Kosten der privaten Lebensführung (S 12 Nt. I

Satz 2 ESIG).

Prof. Dr. lohonno Hey, Lehrstuhl frir Unternehmenssteuerrecht, Düs-
seldorf.

Die Kosten der Kampagnen von Bush und Kerry im US-Wahl-
kampfs 2004 werden mit rd 1,2 Mrd. US-Dollar bezif fert.  Dage-
gen kostete der Bundestagswahlkampf 2OO2 ,3ur" 65 Mio €
Vg l  insbes  den sog Sponsor ing-Er lass ,  BMF-Schre iben vom
1B 2  1998,  BStBI  1998 S.212 mi t  Ergänzung durch  das  F inMin
Bayern mit Eriass vom 11. 2 20A0, DB 2000 S 548, aus dem
Schrif t tum DuchÖne, Sponsoring der Unternehmen rm Einl^.om
men- uncl Körperschaftsteuerrecht, 1995,Heuer DSIR 1998 S 1B;
Schauhoff , DB 1998 S 494, Thiel, DB 1998 S 842, Weiancl, BB
1998 S. 344, Märkle, StbJb. 1998/99 S. 265; Krome, DB 1999
S. 2030, Rödel, lnf 1999 S. 716,747, Rückeft,  Die ertragsteuerl i-
che  Behand lung des  Sponsor ing ,  1999;  Boochs ,  Sponsor ing  in
der Praxis, 2OOa, Krause, StuB 2000 S. 57, Alberl i ,  Sponsoring m
Steuerrecht, 2001 , Engelsing/Rohde, IWB Fach 4 S. 4811 (Stand
2004)
Grund legend das  Par te ispendenur te i l  des  BVer fG-Ur te i l  vom 9  4 .
1992 2 BvE 2/89, BVerfGE 85 S. 264 = DB 1992 S. 925; zuvor
BVer fG-Ur te i l  vom 14 7 .  1986 2BvE2lB4,  BVer fGE 73 S.40  =  DB
1986 S 160 l .  Besch luss  vom 21 .2 .  1957 1  BvF 241156,  BVer fGE
6 S 273 =  DB 1957 S 348,  vom 24.6  1958 2  BvF 1157,
BVer fGE B S 51
Zu Parterspenden aus parteienrechtl icher Sicht s. z. B. Volkmann,
JZ 2000 s s39.
BMF vom 1B 2 .  1998,  a .a .O.  (Fn  2) .
Märkle, StbJb. 1998/99 S 265 (291); Heuer, DSIR 1996 S l /89
(  1  790)
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Betriebsausgaben liegen vor' wenn Aufwendungen objektiv mit

dem Betrieb zusammenhängen und subjektiv dazu bestimmt

sind, den Betrieb zu fördern7, d. h. wenn der Sponsor wirtschaft-

l iche Vorteile für sein Unternehmen erstrebt, die insbes' in der

Sicherung oder Erhöhung seines unternehmerischen Arsehens

liegen könnena.

Spenden setzen dagegen voraus' dass die Zuwendung gegenleis-

tungslos und freiwillig erbracht wird' Der Spendenabzug ist be-

reiti dann ausgeschiossen' wenn die Zuwendungen mittelbar

oder unmittelbar mit einem vom Emplänger oder einem Dritten

gewährten Vorteil zusammenhängen' Der Vorteil kann auch

nicht wirtschaftl icher Natur sein' '

Handelt es sich bei der Zuwendung weder um eine durch die Er-

werbstätigkeit veranlasste Betriebsausgabe noch um eine Spende'

so liegen Äirhtubtithbare Kosten der privaten Lebensfihrung vor '

Dies ist dann der Fall, wenn Aufwendungen privat veranlasst und

auf die Erlangung einer Gegenleistung gerichtet sind'

Beispiele öffentlichkeitswitksamer Gegenleistung sind

- der Hinweis auf das Sponsoring in Veranstaltungsankündigungen'
Plakaten, Katalogen, Broschüren oder auf vom Gesponsorten genutz-

ten Fahrieugen, häufig unter Verwendung des Logos des Sponsors;

- die Duldung der Öffentl ichkeitsarbeit des Sponsors, bei der dieser

unter Verwändung des Namens, Emblems oder Logos des Gespons-

orten auI sein Engagement aufmerksam macht'

Gerade der Fall der bloßen Namensnennung des Sponsors zeigt'

dass die Grenzen zwischen Sponsoring (unbeschränkter Be-

triebsausgabenabzug) und Spende (beschränkter Sonderaus-

gabenabÄg) fl ießend sind. Denn auch der Spender bleibt nur in

ieltenen Fällen anonirm; er wird i' d' R' nichts dagegen ein-

zuwenden haben, dass sein Name mit der Spende in Verbindung

gebracht wird. Entscheidend für die Abgrenzung zwischen Be

iriebsausgabe und Spende ist die durch äußere Umstände doku-

mentierte Motivation des Zuwendendenro' So wird im Fall des

Sponsoring regelmäßig ein Sponsoringvertrag geschlossen' der

Rechte und Pflichten beider Seiten festlegt' Der Sponsor ist also

anders als der Spender nicht nur mit der Nennung seines Na-

mens einvetstanden, sondern lässt sich einen einklagbaren An-

spruch auf Namensnennung einräumen' Die Eignung oder Alge

Äessenheit der Gegenleistung ist dagegen grundsätzlich nicht

ausschlaggebend, lässt aber eventuell Rückschlüsse auf die Moti-

vat ion des SPonsors zu r ' -

4. Einordnung beim GesPonsorten

Ist die gesponsorte Einrichtung gemeinnützig i' S' von SS 51 ff'

AO, so ist zu unterscheiden, ob die Einnahmen in der steuerfrei-

en ldealsphäre, im Rahmen der steuerfreten Vermögensverwal'

tu ng o d.et im steue rpfl ichti ge n wirlsc haft t i c he n G e s c häft s b e tr ie b

anfallen.

Die Annahme eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs i' S' von

S 14 AO hängt davon ab, ob es sich um eine selbstständige nach-

haltige Tatigi<eit handelt, durch die Einnahmen oder andere

wirtscnaiUicne Vorteile erzielt werden sollen und die über die

Vermögensverwaltung hinausgeht. Gewinnerzielungsabsicht ist

nicht erforderlich.

Nach dem Sponsoring-Erlass des BMF vom 18' 2' 1998i2 so1l

kein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vorliegen' wenn

- die steuerbegünstigte Körperschaft dem Sponsor nur die Nutzung ih-

res Namens zu Werbezwecken gestattet;

- die steuerbegünstigte Körperschaft auf die Unterstützung durch den

Sponsor hinweist, auch unter Verwendung des Emblems oder Logos

des Sponsors, soweit dies ohne besondere Hervorhebung geschieht'

Die Überlassung von Namensrechten wird als steuerfieie Ver-

mögensverwaltung i. S. von S 14 AO eingeordnetr3, teilweise

uu.h d.rn steuerlich privilegierten Zweckbetrieb zugeordnet'o'

Sponsors aktiv mitwirkt.

l l l .  Besonderheiten der f inanziel len

zung von Parteien

1. Verfassungsrechtlich
abzug

eingeschränkter

Der Abgrenzung zwischen Spende und Sponsoring

Normalfall der Förderung gemeinnütziger Körperschaften:

selten entscheidende Bedeutung bei, da die Höchstgrenzen

ni.ht uutg.t.höpft werden. Unabhängig davon, ob die V

ten über Sonderausgaben- oder Betriebsausgabenabzug zut

wendunq kommen, wirkt sich die Zuwendung in vollem

steuermindernd aus.

Ganz anders ist die Situation bei der flnanziellen Unte

nolitischer Parteien' Aufgrund des Parteispendenurteils'gVerfG 
vom 9. 4.79921s gelten seit 1' 1' 1994 für die ste

che Anerkennung von Spenden an politische Parteien und

lervereinigungen enge Grenzen:

Für natürliche Personen sieht
- S 34g ESIG eine Ermäßigung der ESt' um 507o.^der Ausgaben, hö

t.nr äZS € (Ehegatten: 1650 €) vor'  Die Ermäßigung wirkt sich

aus 'wennd ieSteuerschu ldgrößernu l l i s t .Esbes teh tke inAnspruc [
urf'St.u.r..rtattung oder üorffag in Folgejahre' Die Technik ddl

Steuermäßigung soli sicherstellen, dass alle Zuwendenden unabhlini

lig von inrÄ individuellen steuersatz und damit unabhängig von ih-

i.'n fintot*ensverhältnissen in gleichem Ausmaß entlastet wei.:

nach $
s 10b
1 6 5 0 €

Körperschafren (2.8. GmbH/AG) können in Folge des Parteii

rp.nO.nut*i1s des BVerfG Spenden an politische Parteien steu;

.iti.i, ni.ht mehr geltend machen' . 
'

Durch die starke Limltierung des Parteispendenabzugs :tlt .di:uu lu l r  u rc  ) !4 r^c  L r r r r r l rv rs r rÖ s ' "  ^  - - -  

ngen na tür l i chg t i
Gewährung steueriicher Vorteile für Zuwendu. . , . -,^,^-,

Ein wirtschaftl icher Geschäftsbetrieb l iegt dagegen vor. v
die steuerbegünstigte Körperschaft an Werbemannahmenl

g 10b Abs. 1 ESIG von 5% bzw. bei besonders förderungs

sen Zwecken 10% des Gesamtbetrags der Einkünfte rege

B. . Zu den betr iebl ichen Zwecken des

s  D u c h ö n e , a a O  ( F n  2 ) , S  8 6 f f '

9  BFH-Ur te i l  vom 19 12  1990 X R 40/86
-  DB 1991 s 996

to. eF+Urteil vom 9. B 1989 I R-4{B-1:^BS-IPJ^]l

den.

- Soweit die Steuerermlißigung
nommen wurde, ermöglicht

gabenabzug bis zur Höhe von

ffi ; J"; J;i;;' ;;;J;,e Einn-ussnahme e inkomm:ns:t1'lllweise sou elne Desonoe.:,::':'Jil,frff 
il;;;; ilder Bd;

Stpfl. verhindert werden' die von 
löht::l 

* 
---r-,^- nip Bäi

il::il;:ä::;;;";;;;;d"rtionarproritieren*:'ol?i13i'
äiä?ruffi;,;;;.;. i'rsonen äient dazu' q'" ry',T1**:
::i;;iffi;ilti.,ättä" ät.nende Einflussnahme durch Industrie;

7  Z . B  B F H - U r t e i l  v o m  1 6  1 2  1 9 8 1  I R
= DB 1982 s  1303

Personen ,n Oi. Irn Wettbewerb stehenden politischen Parteien

auf eine Größenordnunf beschrankt werden, die für den durch'

schnittlichen Eint<ommänsempfänger und damit für die Meht'

zahl der Stpfl. erreichbar ist'(sog' Normatspgnde)'' O{,1lll?

t 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6

iggo S zoO;  vom 12.9  1990 I  R  65 /86 ,  BSIBI

1991 S 9961 Hess FG vom 23 1 1 1998 4 K

S" +Oa laOz; Dagegen hält Ihlel (DB 1998 S

der Werbeadressaten {Ür letztentscheidend'
üä t t  rC  vom 23 11 .  1998 4  K 1309/97 '  EFG

BMF vom 18 2  1998,  a  a  O (Fn 2)

Ansorqe, BB 1995 S 2505 (2507)

Schatlhoff , DB 1998 s 494 (495 f )

B:;X3"ätU,:!i::,1""",ä3,r[9']*;rl.T.:i,gf ir;ä;
Ande ' r ng  c i cs  Pa ' t e ; enqe : c l ' z cs  vom 1ö  o  zuv '  I

s.  2268
rz äV", te vom 9 4.  1993,  a a O (Fn 3) '  a  Le tsatz

Heft 26/27 vöm

34g ESIG nichr in AnsPruch ge:-
Abs. 2 ESIG einen SonderaqS;i

IEhegat ten:  3300 t  'o) .

BstBl l l  1g82s 465

Sponsor ng rm Einzelnen

BstBl  l l s n4Q35)

' ^ n ^  a  t a 7  = O B

I'jij;lu-::t1t;1
842 l143l) dte >tu'."

1999s  4s6$g7)  
j
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spenden zurückzudrängen. Der besondere Reiz des parteien.
sponsorings l iegt folglich darin, Unternehmen überhaupt erst in
den Genuss einer Abzugsmöglichkeit zu bringen.

2. Steuerliche Situation der gesponsorten partei

Polit ische Parteien i. S. des g 2 partG unterfalren ars nicht rechts-
ffiige Vereine der KSt. (S I Abs. 1 Nr. 5 KSIGJ, sind aber nachg 5 Abs. I Nr. 7 Satz 1 KSIG von der KSt. befreit, soweit sie
nicht gem. S 5 Abs. 1 Nr. 7 Satz 2 KSIG einen wrrtschaftlichen
Geschäftsbetrieb unterhalten.

Anders als beim gemeinnützigen verein erstreckt sich die Steu_
erbefreiung polit ischer parteien nicht auch auf den Zweck-
bgtl].!t d. h. Tätigkeiten, die im Wesenil ichen oder gar aus_
schließlich der Erreichung des gesetzlichen Zwecks der partei
dienen (2. B. der entgeltl iche Vertrieb von Druckerzeugnissen
mit Parteiprogrammen). Steuerpflichtig ist der wirtschaftliche
Geschäftsbetrieb allerdings nur, soweit er über den Rahmen der
Vermögensverwaitung (S 14 AOI hinausgeht.

Steuerrecht r4os
Zuwendungen an polit ische parteien stets auch Ausdruck derprivaten Lebensführung sind, ergibt sich aus S 4 Abs. 6 ESIG.
Dabei muss der Maßstab der Angemessenheitsprüfung zum
Schutz der Gesamtrechtsordnung im Fall des parteiensp;;r";;
ein strenger sein23, um zu verhindern, dass die engen SpenO.nl
grenzen durch Sponsoringgestaltungen umgangen werden, in-
dem nicht abziehbare Spenden in Betriebsiusgaben urng.*ru.,_
delt werden. Arders a1s bgim Sponsoring gemeinnütziger" Orga
nisationen besteht nämlich beim parteieniponsoring nicht nur
die Möglichkeit der Verlagerung nichtabziehbarer Äufuendun,
gen der privaten Lebensführung in den betrieblichen Bereich,
sondern daneben die Gefahr, dass die vom BVerfG judizierten
und vom Gesetzgeber in S 4 Abs. 6, S 10b Abs.2, g 34g ESIG,
S 9 Abs. I Nr. 2 KSIG umgesetzten Grundsätze der Cnancen_
gleichheit der Finanzierung porit ischer parteien unterrauren wer-
den. Diesem strengen Maßstab wird der BFH mit seinem Urteil
vom 4. 3. 1986 Vll l R 1BB/94r4 nicht gerecht, wenn der Be_
triebsausgabenabzug lediglich im Fall einer gänzlich ungeeig_
neten Gegenieistung ausgeschlossen sein soli.
Anders als beim Sponsoring gemeinnütziger Körperschaften
reicht die Schaffung allgemein günstiger nalmennäOingungen
durch Beeinflussung der polit ischen Situation nicht aus15, um
einen hinreichenden Verarrlassungszusammenhang mit dem
Betrieb zu begründen. Entscheidend irt viermenr, ob der Snon-
sor sich von der Zuwendung an die partei einen unmittelbären
Werbeeffekt für sein Unternehmen erwartet. Dagegen lassen
sich die Vorteile für ein unternehmen aus der Beeinflüssung der
allgemeinen politischen Rahmenbedingungen i. d. R. nur schwer
konkretisieren. Die Zielrichtung rst nicnt konkret unterneh-
mensbezogen, der Zusammenhang zwischen Zuwendung und
betrieblichem Vorteil ein mittelbarer.
S9w-9it die Zuwendung im Verhältnis zur Gegenleistung der par_
tei überhöht ist, führt dies grundsätzlich nicht zu einer Aurtei
lung mit der Folge, dass der unangemessene Teil als Spende i. S.
von $ 34g, g 1 0b Abs. 2 ESIG abgezogen werden kann, da es in_
soweit an der Freiwilligkeit fehlt.

V. Fallgestaltungen

Angesichts der Vielgestaltigkeit alternativer parteienfinanzie-
rungsinstrumente lassen sich die Aussagen über die Abgrenzung
zwischen voll abzugsftihigen Sponsoringaufwendungen und
nicht oder nur begrenzt abziehbaren parteispenden nur schwer
verallgemeinern. Dass es stets auf die konirete sachverhalts-
gestaltung ankommt, soll im Folgenden anhand einiger fypischer
Fallgestaitungen exemplifiziert werden.

1.  Fundrais ing-Dinner

In den USA gang und gäbe, rücken auch hierzulande Fundrai-
sing-Dinner als Ouelle der Mittelbeschaffung stärker in den

18. .  BFH vom 19.  j2 .  i990,  a a O.  (Fn.  9) ,  BSIBI  l t  j99 l  S 238,  Cre-
zelus, in Kirchhof Kornpaktkornm z. ESIG, 5. Aufl., S 4 ESIG
Rdn. 216; Lademann/Stöcker, Komm z. ESIG, g + Fän 123ä
(Stand 2003).

T9.. Deklaratorischer Charakter von g 4 Abs. 6 ESIG: s. Crezelius,
a.a O.  (Fn 18)  S 4 EStc Rdn 215.

20. .  BFH-Urter l  vom 4 3 1986 Vi l t  R 1BB/84,  BSrBI  i l  1986 S 373 (375
-  l )  (375 f  )  = DB i9B6 S 996i  Lang,  StuW 1984 S 1b (2s)
21 .  Zu Recht  kr i t  zum Nutzen der  Vorschr j f t  Lang,  StuW 1984 S l5

(  1 6 )
22  BF I l vom4  3  j 986 ,aaO (Fn  20 ) ,BS tB t  i l  j 9B6S  3Z4
23  A  A  S töcke r ,  aaO (Fn  18 )  S4ESIGRdn  i 236 (S tand2oO3) ,

der  zwischen r lem Sponsorrng von par te ien und gemeinnütz ig; ;
Organisationen kernen Unterschied machen wil l

24 .  A.a.O.  (Fn 20)
25. Siehe hierzu auch die berechtigten Bedenken von schmidt/Herni-

cke,  FSIG, 24.  Aul t  .  s  4 Fdn.520, ,Soenden, , .

Wenn man den Begriff des ,,parteiensponsoring,, lediglich zur
Algrenzung gegenüber der reinen,,pirteispende,, verwendet,
erfasst er alle Fallgestaltungen, in denen diä Zuwendung nichi
oder nicht ausschließlich unentgeltl ich und freiwil l ig ärfolgt,
d. h. in denen der Leistende von der partei oder elnem partäi-
nahel Dritten eine Gegenleistung für seine Zuwendung erhält.
Der Leistungsaustausch kann sowohl ausschlielJlich im Bereich
der privaten Lebensführung angesiedelt sein (Fundraising-Din-
ner, Vortrag eines politikers auf privater Feier) als auch betrieb-
lich (mit)veranlasst sein (Gutachten, WerbemaßnahmeJ.
Im Interesse des Unterscheidungswerts sollte jedoch von partei_
e.nsponsoring nur gesprochen werden, wenn die Gegenieistung

, der Partei auf einen werblichen vorteii für das Llnternehmen des
,, Sponsors angelegt ist.

Bei betrieblicher Veranlassung kann parteiensponsoring grund-
sätzlich zu voll üziehbaren Betriebsausgaben führen. Zwarschließt g 4 Abs. 6 ESIG Aufwendungenfüi staatspotitische Zie_
i:^J:p 

Betiebsausgabenabzug rrr,iu, Abzugsverbor bezieht
, 

sich aber wegen des Verweises auf $ l0b Abs. 2 ESIG nur auf un-; entgeltliche Zuwendungen (Spenden, Mitgliedsbeiträge)r8. g 4I 1:: : I "r, :" ;ö ä;;'ä;,, vi'iäi! I 1 #' ffi iT: i :iTä:ä. f ,1
, ;:,i-,:li: :.:rnr1u:r.Tlc der potitischen Rahmenbedingungen er_
i. P ltl, k. 'J ;; ;;;;r t i. v. rr' r us su n g be gr ün",il l'J"täJ'r-f i,il.
i, l l lt 9.ltl lgemeinen Lebensführung sindre. politische Gesin-**::"*::'l"q't:;t'ffi ä5il'fi 'Jä:T".'"i:'i:1ffi"':ä- Erwartungen der Verbesserung auch der b.fi;;i;;;;ffiffi:
. ueqrngungen ändern hieran nichts. Damit ist aber noch nichts
lg::igi 

ü.ber die Abzugsfähigkeit von Zuwendungen, für die die
ff,ij,,-"'...,1. Gegenleistung erbringt. Zu unterscheiden ist daher
:i*,:11 1::-fi.:l"l""sponsoring zwischen grundsätzlich abzugs.
,:;,::::, :^:t!: 

u t i c h e n und grundsätztich nicht abzu gs tähi ge n ä.
ie^lgetlty.lel Aufwendungen. Diese Abgrenzung wird von g 4
.fl_ 6, ESrG nicht geleistet2r, sondern ioruurl.r.zt und muss

allgemeiner Kriterien ermittelt werden.
erdeckrc Parteispenden liegen dalach vor, wenn die Gegenleis.gänzlich unbrauchbar ist und der Sponsor dies weiß oder

in Kauf nimmt22. Abziehbar ist zudem nur der angemes_. s e n ^  r - , ,  ,  _  r r u r  u r l  o i l B c l l t g 5 _

;;:_,,.t1 
der luwendung. Die fehlende Ausgewogenheit rui-

ll$ *':11l g, -u1o c e genleistung run.i ouru,-äass de r unange
ne Teil als Ausgabe der privaren Lebensführunc 

"i;;i';;r ist. Zwar sind Betriebsausgaben grundsätzlich wecler auf

r"tgnyng.no*-1uf ihry Angemessenheir zu prüfen, hiervon
:,! 

4 Abs 
I f, 7 ESIG jedoch für Berriebsausgaben, dieL  , .  u J S q u g t l ,  u t (tt ote private Lebensführung berühren, eine Ausnahme. Dass



t4o6 Steuerrecht

Fokus der Parteien. Derartige Veranstaltungen zeichnen sich da-
durch aus, dass ein deutiich über den Menükosten liegender Ein-
trittspreis verlangt wird. Dabei kann die Motivation zur Teilnah-
me an einem Fundraising-Dinner durchaus heterogen sein. Der
Stpfl. kann als Privatmann teilnehmen mit dem Ziel, seinen poli-

tischen Idoien nahe zu sein. Er kann aber auch als Unternehmer
teilnehmen mit dem Ziei, durch Anknüpfung persönlicher Kon-
takte zu Politikern und anderen Teilnehmern der Veranstaltung
Wettbewerbsvorteile zu erlangen, wobei sich diese i. d. R. nicht
unmittelbar einstellen werden, sondern erst langfristig Wirkung
zeigenwerden. Zudem dürfte der konkrete Vorteil derartiger Er-
werbsklimaaufwendungen nur schwer messbar sein.

Es stellt sich zunächst die Frage, ob das Eintrittsgeld als
Betriebsausgabe gem. $ 4 Abs. 4 ESIG abgezogen werden kann'
Dieser scheitert iedoch regelmäßig daral, dass unabhängig von
einer eventuellen betrieblichen Mitveranlassung die private

Veranlassung als wesentliche Bedingung im Mittelpunkt steht.
Im Fall gemischter Veranlassung wirkt zudem das Abzugsverbot
des S 12 Nr. 1 Satz 2 ESIG nach - kritikwürdiger -.

Rechtsprechung des BFH a1s Aufteilungsverbot'?6. Bei Einladung
von Geschäftspartnern kann dagegen eine betriebliche
(Mit-)Veranlassung zu bejahen sein, sodass ein Abzug als
Bewirtungskosten in den Grenzen des S 4 Abs. 5 Nt. 2 ESIG
(70% der Aufwendungen) in Betracht kommt. Werden dem
Geschäftspartner Eintrittskarten geschenkt, ist zudem an die

Abzugsbeschränkung für Geschenke (35 €, vgl. $ 4 Abs. 5 Nr. 1
EstGl zu denKen' ' .
Scheidet der Betriebsausgabenabzug aus, so ist die Frage nach
einem Spendenabzug gem. S 10b Abs. 2 ESIG aufgeworfen. Bei
Ausgestaltung der Zuwendung als Eintrittspreis oder Buchungs-
gebühr lässt die Finanzverwaitung grundsätzlich keine Auftei-
lung in einen in den Grenzen von $ 34g, S 10b Abs. 2 ESIG ab-
ziehbaren Spendenanteil zu, sondern behaldelt den Vorgang ins-
gesamt als vollentgeltlich2s. Die Entgeltlichkeit steht dann dem
Spendenabzug entgegen. Eine Aufteilung ist dagegen möglich'
wenn unabhängig vom Menüpreis freiwillig Zuwendungen ge-

währt werden. Der Hinweis in der Einladung, dass Spenden er-

wünscht sind,/erwartet werden, ist unschädlich, solange die

Teilnahme hiervon nicht abhängig gemacht wird.

Bei der Partei begtindet die Veranstaltung eines Fundraising-
Dinners einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb i. S. von S 5

Abs. 1 Nr. 7 Salu' 2 KSIG i.V. mit S 14 AO, wenn Speisen und

sonstige Darbietungen gegen Eintrittsgeld geleistet werden.

2. Werbemaßnahmen
a) Unterscheidung zwischen Sponsoring im engeren Sinn

und klassischer Werbung

Sponsoring im engeren Sinn liegt nur daln vor, wenn die

Gegenleistung der Partei darin besteht, durch Publikmachen

der finanziellen Unterstützung der Partei eine Werbewirkung

zugunsten des Sponsors zu erzielen. Davon zu unterscheiden

sind konventionelle Werbeverträge, in denen die Partei einem

Unternehmen Anzeigeplatz in einer Parteizeitung oder Wer-

bellächen im Rahmen einer Veralstaltung zur Verfügung

stellt. Sie sind von vornherein nicht auf einen Imagetransfer

angeiegt.

b) Einordnung

oo) KlossischeWerbung

Wirbt das Unternehmen in Parteiorganen und berechnet die Par-

tei hierfür einen Anzeigenpreis, so handelt es slch aus der Sicht

des Unternehmens unzweifelhaft tm voll abziehbare Betriebs-

ausgaben. Leistung und Gegenleistung sind hier k-lar definiert'

Ein Ausschluss des Betriebsausgabenabzugs in derartigen Fällen

konkreter Gegenleistung der Partei ließe sich nicht rechtfer-
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tigen'ze. Verdeckte Parteispenden lassen sich verhältnismdßio

leicht ausscheiden, da für die Angemessenheitsprüfung ys;
gleichsgrößen aus dem allgemeinen Anzeigenmarkt herangez..
gen werden können.

Aus Sicht der Partei stellt die Vermarktung von Werbeflächen.

z. B. der Anzeigenteil in Druckerzeugnissen in einer Parteizeil
tung, einen steuerpfl ichtigen wirtschaftiichen Geschäftsbetrieb

dar3o. Die Steuerpflicht kann nur vermieden werden, indem das
Anzeigengeschäft insgesamt arr einen Dritten verpachtet wird.
In diesem Fall liegt eine steuerbefieite Vermögensverwaltung

vor.

bb) SPonsoring
(l) Behondlung des Sponsorings beim Sponsor

Wirbt das Unternehmen mit der finanziellen Unterstützung der
Partei, so bereitet die Abgrenzung zwlschen voll abziehbarer Be.
triebsausgabe und nicht abziehbaren Ausgaben der privaten Le.
bensführung in Form verdeckter Parteispenden weit größere

Schwierigkeiten.
Die betriebliche Veranlassung wird man nur dann
nen, wenn
1. das Sponsoring nicht gänzlich ungeeignet ist, einen

beeffekt zu erzielen und

2. Leistung und Gegenleistung in einem angemessenen

hen.

- Abziehbarkeit dem Grund nach:

bejahen kön,
,a

cositiven Wef

Verhällnis ste.

Bereits bezüglich der Eignung des Parteiensponsorings zur Erzielung

eines positiven lmagetransfers bestehen angesichts des in der Bevöl- ::

sors denkbar, etwa wenn eine Druckerei gegen einen entsprechen' ;:

den Hinweis den Druck der Einladung zu einem Parteitag kostenltq i

übernimmt, und damit eine Plattform erhält, die Oualität ihrer Er'I

zeugnisse unter Beweis zu stellen. Die - für die Annahme.Yt".,ry:',

kerung eher negativen Images der großen Volksparteien Zweifel'

Denkbar ist ein positiver Imagetransfer in erster Linie bei einem the'

matischen Bezug zwischen Unternehmen bzw' Produkten und Pu-

tei, auch *enn äi.ter bei anderen Sponsoringformen nicht Volaüs:'

seuung ist [2. B.: Ein Hersteller naturbelassener Hol-zmglgt Yilli
mit finanzieller Unterstützung der Partei Bündnis'90'/DIE GRU'

NEN). Alternativ ist eine mittelbare Werbung für Produkte des Spon;

hieüsausgaben grundsätzlich ausreichende - Schaffung günstiger'

Rahmenb-edingungen für das Unternehmen kann nur in der Verbes'

serung der Wahrnehmung des Unternehmens in der Öffentlichkelt

liegenl Dagegen begründet die Einflussnahme auf die politischen

Raümenneäingungen, selbst wenn hiermit auch ein günstiges Inves'

titionsklima für däs Unternehmen angestrebt wird, keinen Beutepr-

ausgabenabzug. Zwa, r<ann au.tr eineiin*irtung auf die politisch'en

Rahmenbedingungen betriebiich veranlasst sein fBeispiel: tJ::t":i

nehmen der Biotechnologie untersttitzt die FDP ln der Hoffnung au!'

eine liberalere Forschungspolitik), der Betriebsausgab:l|tlii::
aber wegen S 4 Abs. 6 Esiä;;;;;;.hbt;; [s' Absch-n' IV')' ob das

Sponsoring in diesem Fall gleichzeitig einen kommunikativen Vortell

garantiert, ist m. E. eher iweifelhaft, da es schwer sein dürfte'.de'll

Versuch der politischen Einflussnahme als altruistisch: MlLl,fil:

zu vermarkten. Nicht ohne Grund sind Unternehmen, dlt rylilt:X'
Parteien finanziell unterstützen, i. d. R. auf Anonymität btoltl'|1,ä:
Partelen llnanzlell untelstutzcll' r. u. ^. dur ^-"t"^^ 

inursung ruch:
zu verhindern, dass det Versuch der politischen Beei ,3

bar wird.

26 .. Z. B. BFH-Beschluss vom -19. 10. 1970 GrS 2l7a BSTBI  I I  197

5  17  =  DB  1971s .77
zt . )u,' irt,!ir.ü't-lrJi"n spon.oringaufwand '!q btttJX'äT

tö$:ilä:'l?i'il::ii:ilJ.#i:" !öö ;rpl:]"Ni ' rsto '
ärää"" """* 
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Abs .  5  des  Pa r l e l engese t / es  (Pa r lG )  vom zv  rL

Druchs.  
'3/BBBB S 34 .  ̂ ^^ ronrt l \ .
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Abziehbarkeit der Höhe nach:
Seiaht man unter diesen engen Vorgaben gleichrvohl die Eignung
des Sponsorings zur Erzielung eines Werbevortei ls, stel l t  sich die
Frage der Angemessenheit von Leistung und Gegenleistung. Dabei
muss - anders als beim Sponsoring gemeinnütziger Körperschaftenir
- Ausgewogenheit zwischen der Höhe der Zuwenduns und dem
Werbevorteil bestehen. Ob und in welcher Höhe der pariei Aufwen.
dungen entstehen, ist dagegen irrelevant. Die zur Vermeidunq von
Wettllewerbsverzetrungen zwischen den parteien zu fordärnde
strenge Angemessenheitsprüfung begegnet der Schwierigkeit, dass
die Wertbestimmung der,,kommunikativen Gegenleistung,, 'beim
Sponsoring generell nur sehr grob erfolgen kannlr. Den Nächweis' 
der Algemessenheit muss der Stpfl. erbiingen. Ihn trifft die Darle_

i gungs und Feststel lungslast33. Der angemessene Teil  kann als Be_

BETRIEB Heft26127 vom 8.  7.  2005

Q) Behondlung des Sponsorings bei der partei

keine Besonderheiten.

Steuerrecht 1407

Vl.  Zusammenfassung

Sponsoring statt Spende ist nicht die via regia zur Umgehung der
engen verfassungsrechtlichen Grenzen für den steuerlichen Ab-
zug von Parteispenden. Die Sponsoringabrede muss auf die Er_
bringung einer Gegenleistung angelegt sein, um dem Geber den
Betriebsausgabena_bzug zu verschaffen. Solange die Gegenleis_
tung der Partei hinreichend konkret und das verhliltnis von Leis
tung und Gegenleistung angemessen ist, bestehen keine Beden-
ken. Auf diese Weise lassen sich aber nur in sehr begrenztem
Umfang zusätzliche Mittel schöpfen. Dagegen ist eine Gegenleis
tung in Form eines positiven Imagetransfers aufgrund des bloßen
Umstands der Zuwendung, wie sie echtes Sponsoring im All
gemeinen auszeichnet, bei Spenden an polit ische parteien mit
der Folge steuerlicher Anerkennung von Betriebsausgaben nur
sehr eingeschränkt möglich.

31 ..  Dazu Krome, DB 1 999 S 2030 (2031 ); s. dagegen v. Nostiz (ZRp
1996 S. 84 [86]),  der für einen strengen Maßsiab in al len Fäl len
des Sponsonng eintr i t t .

3 2 . .  H e s s  F G  v o m  2 3 .  1 i . 1 9 9 8 ,  a a O .  ( F n .  i O ) ,  E F G  j 9 9 9  S  4 9 6

triebsausgabe abgezogen werden, falls ein Aufteilungsmaßstab zur
Verfügung steht14, der unangemessene Teil kann dagegen grundsätz-
l ich auch nicht in den Grenzen des g 10b Abs. 2 ESIG als Spende im
Weg des Sonderausgabenabzugs geltend gemacht werden. Zwar
greift insofern das vom BFH in g l2 ESIG hineininterpretierte Auftei-
lungsv€rbot nicht ein, weil g I 2 ESIG gegenüber S I 0b ESIG subsidi-
ärist15._Wenn sich der Sponsor vertragl ich zur Zihlung eines über_
höhten Entgelts für eine kommunikative Gegenleistung verpflichtet,
fehlt es jedoch an der Freiwilligkeit als Voraussetzung Oei alzugi
nach S 10b Abs.2 EStG.

i,Auf Seiten der gesponsorten Partei ergeben sich dagegen gegen_
iüber den allgemeinen Sponsoringrundsätzen (s. Abschn. I l. 4.)

(4eB)
FG Baden-Württemberg vom 28. 4 igBB 3 K 55/BZ, EFG 19BB
S 461 (überhöhter  Abonnementpre is  fü r  den Bezug der  Ze i t -
schr i f t , ,Wi r tschaf tsb i ld "  von  e inem par te inahen Ver lag) .
A  A  F G B a d e n W ü r t t e m b e r g v o m 2 8  4  t g B B , a a O .  1 f n : S ;
ZuIr Boochs, DB tg8g S. 2095 (2096)

33

J 4

35

l.nn O.. lon de Weerth, FASTR, FronkfurtlM.

erörtert. Insbesondere das EuGH-Urteil Manninen zur An_
nung ausländischer KSt. zwingt zu einer weiteren Auseinan-

ng mit dem Thema.
der Rechtssache (Rs.) Manninen hat der EuGH entschie-
, dass ein Staat mit einem KSt.-Anrechnungssystem die

nung von der auf Ebene einer Kapitalgesellschaft er_
n KSt. nicht auf Dividenden inländischer Kapitalge_

haften beschränken darf, sondern auch für Dividenden
mren muss, welche von einer im EU-Ausland ansässigen
talgesellschaft ausgeschüttet werden r. In Deutschland
bis 2001 ein der Rs. Manninen vergleichbares Anrech-
system2. Deshalb ist im Grundsatz nahezu unstrittig,
das deutsche Anrechnungssystem nicht gemeinschafts-
,rm war3. Für die nachfolgenden überlegungen soll des_
davon ausgegangen werden, dass Oer EuCft dies bestä-

L der bisherigen Literatur erscheint jedoch fraglich, wel_
verfahrensrechtlichen Möglichkeiten einem inläindischen
rnär offenstehen, für zurückiiegende yz. eine Anrechnung
NJt. aufgrund von Dividendenzahlungen einer im EU_Aus_
ansässigen Gesellschaft zu erlangens. Dem soll im Fol-
n unter besonderer Berücksichtigung der zuletzt ergan_
EuGH Rspr. nachgegangen werden. Auf die historische

lklung der Rspr. soll dabei bewusst nicht eingegangen
n. Auch sollen Aspekte der Anrechnung oOer Vergütung

I

2

3

6

7

ur rückwirkenden Anwendung von EuGH-Urteilen am
eispiel der,,Manninen"-Entscheidung des EuGH
Einleitung

Frage nach den Wirkungen von Auslegungsurteilen des
H für die Vergangenheit wurde im Steuerrecht bislang nur

l l .  Gemeinschaftsrecht l iche Vorgaben für die En
stattung von unter Verstoß gegen den EGV erho-
benen Steuern

!. Der Erstattungsanspruch in der Rechtsprechung
des EUGH

Urteile des EuGH zur Auslegung einer Bestimmung des
Gemeinschaftsrechts verdeutlichen, wie diese ab ihrem Inkraft-
treten zu verstehen und anzuwenden ist oder gewesen wäre;
seinen Urteilen kommt also regelmäßig eine Wirkung auch für
die Vergangenheit zl7. Wie der EuGH jüngst erneut ent-
schieden hat, führen sich daraus ergebende verhängnisvolle

EuGH-Urtei l  vom / 9.  2004 Rs C-319rc2, Manninen, DB 2OO4
s 2023
Vgl nur Schön, tStR 2004 S. 289 (2gB t ); de Weerrh, DS1R 2OO4
S. 1992 (1993), lntemann, NWB Fach 4 S 4955 (4958)
Vgl. nur Bundessteuerberaterkammer, Kammerreport,  Beihefter zu
DSIR Hefl 14 20A5 S 16, Thönmes, IWB Fach 1 1 a S 793 (793 f ) ,
Heinicke, in: Schmidt, Komm. z ESIG, 24 Auft. ,  g 36 Rdn. 23 A A.
Gosch, DSIR 2004 S. 1988 (1992), unter Hinweis auf die nach
nat rona lem Recht  e r fo rder i i che  Gl iederungsrechnung.
Vg l .  dazu dre  Entsche idung zur  Vor lage an  den EuGH durch  das
FG Kö1n, Beschluss vom 24. 6. 2004 2 K 2241102. DB 2OO4
S 1864, m Anm Meilicke
Dazu ztlelzl einerseits Friedrich/Nagler, DSIR 2OOb S 403, ande-
rerserts Goscir,  DSIR 2005 S. 213, ders., DStR 2004 S 19BB;
Scheunentann, FAZ vom 1 3. 4 2005 S. 25.
Dazu EFTA Gerichtshof ,  Urtei l  vom 23 11 2OA4 Rs E- j /04 Fokus
Bank, lStZ 2005 S 55
EuGH-Urtei vorn l3 1. 2004 Rs. C-453/00, Kühne und Heitz, BB
2004 S 1087 =  NJW 2004 S 1439,  Rdn.  2 l  Wet te r führende N.
bei Borchardt, rn: LenzlBorchardt, Komm. z EGV, 3. Auf1., Art.234
EGV Rdn. 61, Hahn, lStR 2005 S. 145 (145), Ruffert,  JZ 2OO4
S 620 (620); de Weerlh, RIW 1997 S. 482 (488)

etwa einbehaltener Ouellensteuer6 unberücksichtist blei.


